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Stadt Altdorf b. Nürnberg Erläuterung zur 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: BÜA/0005/2025 
 

Federführung: Bürgeramt Datum: 26.03.2025 

 
 

Gremium Termin Status 

Stadtrat der Stadt Altdorf  öffentlich 

 
 
 
TAGESORDNUNG: 
 

Berufung des Wahlleiters und dessen Stellvertreter für die Kommunalwahl 2026 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Die Durchführung der Wahlen zum Stadtrat am 08.03.2026 obliegt dem Wahlleiter.  
Gemäß Art. 5 Abs. I Sätze 1 und 2 Gemeinde- und Landkreis-Wahlgesetz (GLKrWG) ist dieser 
vom Stadtrat zu berufen.  
Zum Wahlleiter kann der 1. Bürgermeister, jeder weitere Bürgermeister, ein 
Gemeinderatsmitglied – sofern diese nicht für ein Amt im neu zu wählenden Stadtrat 
kandidieren - oder ein städtischer Bediensteter berufen werden.  
 
Gemäß Satz 3 ist zugleich aus diesem Personenkreis der Stellvertreter zu berufen.  
 
 
Zur Besetzung des Wahlausschusses soll gemäß Art 5 Abs.II Sätze 1 und 2 GLKrWG jede 
Fraktion ein Mitglied und jeweils einen Stellvertreter benennen. Diese dürfen in keinem anderen 
Wahlamt tätig sein (also kein Bewerber für den Stadtrat, Leiter der Aufstellungsversammlung, 
Unterzeichner der Niederschrift der Aufstellungsversammlung, noch im Wahllokal ein Ehrenamt 
ausüben).  Der Wahlleiter bestellt die Mitglieder, deren Stellvertreter und den Schriftführer, der 
gemäß Art 5 Abs III GLKrWG i.V. m.  Nr. 7 GLKrWahlbekanntmachung ein Bediensteter  der 
Verwaltung sein soll.  
Die Benennung der Mitglieder des Wahlausschusses erfolgt im Oktober. 
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